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Erscheint monatlich
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VON MONAT ZU MONAT

Die Erwerbsersatzordnung —

Kernstück unserer militärischen Sozialwerke

i.
Die jüngste Revision (vom 3. Oktober 1975) des Bt/wt/ergere/zer roi» 23. 1952 rïèer

Wefa-- ««</ (/Erzz><?rè.rerj«feor4te««g,)

lenkt den Blick auf ein für die Armee hochbedeutendes Sozialwerk und damit ganz allgemein
auf die Massnahmen, die bei uns unter dem sehr schweizerischen Sammeltitel des «Wehr-
mannschutzes» zusammengefasst werden. Die Betrachtung der Entwicklungsgeschichte und
der Bedeutung der sozialen Einrichtungen der Armee vermittelt aufschlussreiche Einblicke
in die allgemeine Geschichte unseres Wehrwesens in der jüngeren Zeit. Solange die Dienst-
zeiten in unserer Milizarmee nur kurz waren, stellte der wirtschaftliche Schutz des Wehr-
mannes keine aussergewöhnlichen Probleme. Man glaubte deshalb, diesen Fragen keine beson-
dere Aufmerksamkeit schenken zu müssen und begnügte sich im wesentlichen damit, die rein
militärische Tätigkeit möglichst zu fördern. Wirtschaftliche Schwierigkeiten in der Armee
waren in der Regel Probleme des einzelnen Mannes, die individuell gelöst werden konnten.
Sie blieben meist der privaten Fürsorge überlassen.

Dieser ungenügende soziale und wirtschaftliche Schutz des Wehrmannes hat sich in der Mobil-
machungszeit des Ersten Weltkrieges gerächt. Auf die unerwartet lange Dauer des Krieges
von vier Jahren waren wir — wie übrigens auch alle andern Staaten — ungenügend vor-
bereitet. Das Fehlen eines ausreichenden sozialen Schutzes des Wehrmannes hat wesentlich
mit dazu beigetragen, dass es am Kriegsende bei uns zu gewaltsamen innenpolitischen Ent-
ladungen kam; der Landes-Generalstreik von 1918 war viel mehr ein sozialer als ein révolu-
tionärer Aufruhr.
Man hat in der Schweiz aus den Erfahrungen von 1914/18 gelernt und hat zu Beginn des

Zweiten Weltkrieges im Bereich des Wehrmannsschutzes — wie übrigens auch in andern
militärischen Randgebieten — bessere Vorsorge getroffen. Die wohl wichtigste Gruppe von
Massnahmen, die diesem Zweck diente, waren die Lo/t»- «W IT/'AVvrterre/cerrfewegeH, die
während des Krieges schrittweise ausgebaut wurden, und die entscheidend zum Durchhalten
in den Kriegsjahren 1939/45 beigetragen haben. Das auf ebenso einfachen wie bahnbrechen-
den Grundsätzen beruhende Werk ist seither aus unserer militärischen Sozialordnung nicht
mehr wegzudenken. Unsere Erwerbsersatzordnung ist auch international gesehen ein hoch-
interessantes Unikum, das nirgends seinesgleichen hat.
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